
 

Az.: 50 80 33 Münster, 26.11.2004 

Rundschreiben Nr. 36 / 2004 

Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten nach dem Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kinder 
hier: Mittelzuweisung Dezember 2004 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir zur Er-
füllung der Zahlungsverpflichtungen im Monat Dezember 2004 die entsprechenden Landesmittel 
zu Lasten des Haushalts 2005 in der von mir beantragten Höhe zur Verfügung gestellt.  
Die Bereitstellung erfolgte mit der Maßgabe, dass diese Mittel im Rahmen der vorläufigen Haus-
haltsführung möglichst zeitnah zum Zahlungstermin nach § 1 Abs. 9 VerfVO-GTK ausgezahlt 
werden. Aus haushaltstechnischen Gründen erfolgt die Anweisung der Abschläge somit am 
01.12.2004, so dass die Mittel voraussichtlich noch in der 49. Kalenderwoche bei Ihnen einge-
hen werden.   
Die Dezemberabschläge werden in voller Höhe in einer Summe von mir angewiesen. Der ent-
sprechende Abschlagsbescheid geht Ihnen in Kürze auf dem Postwege zu.  

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag 

gez. 
Norbert Rikels  

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 

  

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 

Ansprechpartnerin: 
Barbara Thüner 

Tel.: 0251 591-5839 
Fax: 0251 591-275 
E-Mail: barbara.thuener@lwl.org 

  

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 

Stadt-/Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 

im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen 

 


